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S T AD T  S C H Ö M B E R G    

B E B AU U N G S P L AN  U N D  ÖR T L I C H E  B AU V O R S C H R I F T E N  

„E I C H B Ü H L ,  9.  Ä N D E R U N G“  

 

Behandlung der Stellungnahmen aus der Anhörung der Behörden und sonstiger Trä-

ger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und § 3 

Abs. 2 BauGB im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.  

 

 

 

Planungsstand: Entwurf 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange: 06.04.2022 bis 13.05.2022 

Beteiligung der Öffentlichkeit:  11.04.2022 bis 13.05.2022 

 

 

 

 

Die Anhörung und Offenlage erfolgte auf der Grundlage von folgenden Unterlagen: 

 

1.  Lageplan (Stand: 08.03.2022) 

2.  Textteile zum Bebauungsplan: Planungsrechtliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften   

     und Begründung (Stand: 08.03.2022) 
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A  Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange 

Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind untenstehend in ihrem vollständi-
gen Wortlaut wiedergegeben. 

 

INHALT DER STELLUNGNAHME 

ANREGUNGEN UND BEDENKEN 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG DER 

VERWALTUNG / BESCHLUSSVORLAGE 

A.1 Landratsamt Zollernalbkreis 
 (Schreiben vom 17.05.2022) 

Nach Anhörung der Kreisbaumeisterstelle, Ansprechpartnerin 

Frau Beiter, Tel.: 92-1315, in unserem Hause wird folgende 

Stellungnahme abgegeben: 

Es bestehen keine Bedenken gegen die 9. Änderung des 

Bebauungsplanes "Eichbühl".  

Der zu ändernde Bereich umfasst das Flst.Nr. 1858/ 5. Das 

Grundstück ist bereits bebaut. 

Die geplante Änderung des Bebauungsplanes dient dazu, das 

bestehende Gebäude im Planbereich bauplanungsrechtlich zu 

sichern. 

 
 

 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

B Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Es wurden keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit abgegeben. 


